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SCHREIBEN VON KANZLER[ JOHANN KASPAR] GUOMANN AN DEN LANDVOGT

DER FREIEN AEMTER, HPTM. BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON
GESTELENBURG, ZUG

"Ewer Gestreng wird annoch ohnbesahwehrter entsinnung in wüssen rufen , dass

wegen Erwisener gleichheit Tottiker undt Tintiker Universal Zehent Rechten

Entzwüschen dem hieseitigen unnd haus [ Oberamt ] Künigsfeldenscher Stifftungen,

da auf beschechenes Beeret von hochlobl . Ständen Bern , unnd denen Siben [ in
l

den Freien Aemtem reg . ] Orthen , Zu Baden [ an der Jahrrechnung 1697 ] erkent,

gleich wie H. Landtvogt [ Johann Walter ] Bellmund [Bellmont von

Rickenbach] , damahlen in Freien Errrpteren Regirent die Zu Tottikhen

bezogne aufpruch Zehenten erstattet , also Herr Landtvogt der Graffschafft

Lenzburg [ 1693 - 1698 war dies Hans Rudolf Jenner  und von 1699 - 1704

Johann Rudolf S i n n e r ] gleichgestalten aufpruch Zehenten so vill nach

selbigem Schloss von Tintikhen einkommen dem Gottshaus Mury Zu ruckh Lifferen

solle etc . Welches dan auf erhaltnen instruction gegen selbiger Zeith , und

seithero Regirenten H. Lanndtvögten in Lenzburg Zu intimiren , auch über da¬

selbst verspührte und obiectirte dependenz von hochlobl . Stannd Bern selbsten,

man disselb nit ermanglet , durch ganz höfflich erachtete Mittel dahin gelan¬

gen zu Lassen , gleichwohlen auch dato keine würkhung erfolgen wollen , nit

wüssente wo eigentlich dises geschefft gestekhet sein möchte . Derentwegen



Ewer Gestreng als . . . iezmahliger Minister [ Landvogt ] deren Siben . . . Ohrtèn

hieseitigen Gottshaus Sehuzherren [ Schirmorte ] ahngeleglesten fleisses hie-

mit imploriert wird , dem ienigen , was hochemant beidertheilen Statuirt 3 ein-

seits bewerkstelliget , anderseits da Ess villeiaht noch weiters undt ahn-

stendiger in Loco prineipali von desse ?i hochen Caractère Zu urgiren , auch

seine Vollkommenheit beziechen möchte bäst nachtrukhlichest Zu recommendiren"

Das Schreiben schliesst mit dem besten Dank für seine diesbezüg¬

lich geleisteten guten Dienste.

1 ) s . EA VI 2 , 2021 Art . 161 , 163 . Den üblichen Zehnten hatte Dintikon an die
Abtei Muri und Dottikon ans Oberamt Königsfelden zu liefern . Es erhob sich
dann aber ein Streit , ob die sog . Aufbruchzehnten auch dahin zu entrichten
seien.

Original , mit Siegel AH 57 , 372 - 373
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